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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.1996 

Geschäftszahl 

96/06/0131 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1992/10/22 92/06/0143 1 

Stammrechtssatz 

Der Regelungsinhalt von Flächenwidmungsplänen richtet sich nach den Bestimmungen des 
Raumplanungsgesetzes im Zeitpunkt der Beschlußfassung, nicht aber nach später abgeänderten Bestimmungen, 
es sei denn, Übergangsbestimungen sehen eine andere Regelung vor (Hinweis E 23.4.1987, 86/06/0081). 


